
Gestaltung betrieblicher Altersversorgung
nach dem Alterseinkünftegesetz

Wege zu einem optimalen Versorgungswerk

Seit Inkrafttreten des Altersverm�gensgesetzes im Jahr 2002
erlebt die betriebliche Altersversorgung einen neuen Boom.
Mittlerweile hat nahezu jeder Versicherungsvermittler ent-
sprechende Produkte zur Entgeltumwandlung in seinem An-
gebot. Doch betriebliche Altersversorgung ist wesentlich
mehr als Entgeltumwandlung. Gerade in mittelst�ndischen
und gr�ßeren Betrieben hat auch die arbeitgeberfinanzierte
betriebliche Altersversorgung eine lange Tradition. Aller-
dings sind gerade diese »alten« Versorgungswerke h�ufig
»renovierungsbed�rftig«. Der vorliegende Artikel setzt sich
sowohl mit den Gestaltungsm�glichkeiten der Entgeltum-
wandlung als auch mit arbeitgeberfinanzierten Versorgungs-
werken auseinander.

Die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwand-
lung wird mittlerweile in allen gr�ßeren Betrieben angebo-
ten. Unterschiede bestehen allerdings in der Intensit�t des
Angebots. W�hrend einige Arbeitgeber ihre Mitarbeiter ak-
tiv beraten oder beraten lassen, gibt es eine große Zahl an-
derer Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern lediglich auf
Nachfrage die M�glichkeit zur Entgeltumwandlung bieten.

Am weitesten verbreitet ist seit einigen Jahren die Entgelt-
umwandlung in eine Pensionskasse. Das liegt daran, dass
die vorteilhafte F�rderung nach § 3 Nr. 63 EStG bis zum
Jahr 2004 nur diesem Durchf�hrungsweg offen stand. Seit
dem 1.1.2005 gibt es diese F�rderung aber auch f�r die Di-
rektversicherung. Aus Sicht von Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer bestehen seitdem in der Praxis keine relevanten
Unterschiede mehr zwischen diesen beiden Durchf�h-
rungswegen.
Jeder Arbeitnehmer kann pro Jahr bis zu vier Prozent der
Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung (in
2006: 2.520 e) per Entgeltumwandlung steuerfrei in eine
Pensionskasse oder Direktversicherung investieren. Bis
zum Jahr 2008 sind diese Einzahlungen auch noch sozial-
versicherungsfrei.
Hierdurch sinkt die Netto-Belastung f�r beispielsweise
1.000 e Jahresbeitrag h�ufig auf weniger als 500 e. Im Ge-
genzug m�ssen allerdings die sp�ter erhaltenen Renten-
leistungen in voller H�he versteuert werden. Zus�tzlich
sind die sp�teren Renten in der Kranken- und in der Pflege-
versicherung beitragspflichtig.

Ein optimales Versorgungswerk
sollte umfassende Leistungen bieten,

f�r Arbeitgeber leicht zu verwalten
sein und dem Arbeitnehmer attraktive

Versorgungsleistungen erm�glichen.
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Grunds�tzlich kann ein Arbeitgeber nahezu aus der ge-
samten Tarifpalette der Lebensversicherungsunternehmen
w�hlen. Aus Gr�nden der Verwaltbarkeit empfiehlt es sich
aber, das Angebot an die Arbeitnehmer auf wenige An-
bieter und Produkte zu konzentrieren.

Gestaltungstipps für die Entgeltumwandlung

Insbesondere bei gesetzlichen �nderungen hat es sich in
der Vergangenheit als vorteilhaft erwiesen, lediglich mit ei-
nem oder zwei Produktanbietern Vertr�ge abzuschließen.
Der Abschluss so genannter Kollektivvertr�ge erleichtert
nicht nur die Kommunikation mit dem jeweiligen Versiche-
rer, sie erh�ht verst�ndlicherweise auch die Servicebereit-
schaft des Versicherers. Außerdem k�nnen �ber Kollektiv-
vertr�ge wesentlich g�nstigere Konditionen erzielt werden
als �ber Einzelvertr�ge.
Dar�ber hinaus ist zu empfehlen, einen bAV-erfahrenen
Versicherer auszuw�hlen. Denn nur ein Versicherer, der
dieses Gesch�ftsfeld beherrscht, ist auch in der Lage, ge-
wisse Verwaltungsvereinfachungen f�r den Arbeitgeber
umzusetzen.

Beipiel
Versicherungsvertr�ge zur bAV werden heute �blicherweise auf
das Endalter 65 Jahre abgeschlossen. Sollte sich das tats�chli-
che Renteneintrittsalter in den kommenden Jahrzehnten bei-
spielsweise auf 67 Jahre erh�hen, so m�ssen auch die Versiche-
rungsvertr�ge entsprechend angepasst werden. Zahlreiche
»Privatkundenversicherer« sind nicht in der Lage, eine solche
Anpassung in einem Vertrag vorzunehmen. Die Folge: Abschluss
eines neuen Vertrags mit neuen Kosten, neuen Rechnungs-
grundlagen und u. U. geringeren Garantieleistungen. Das wie-
derum f�hrt beim Arbeitgeber u. U. zu arbeitsrechtlichen Proble-
men.
Ein bAV-erfahrener Versicherer ber�cksichtigt diese Anpas-
sungsm�glichkeit dagegen bereits bei Abschluss des Vertrages
und garantiert f�r eine solche Vertragsverl�ngerung auch die
bei Abschluss g�ltigen Rechnungsgrundlagen. Das bedeutet f�r
den Arbeitgeber eine ganz erhebliche Verwaltungsvereinfa-
chung.

Aufklärungspflichten des Arbeitgebers

In der Literatur werden immer wieder die Aufkl�rungs-
pflichten des Arbeitgebers und die damit verbundenen Haf-
tungsfragen intensiv diskutiert. Bietet der Arbeitgeber
selbst oder �ber sog. »Erf�llungsgehilfen« eine Beratung
zur Vorteilhaftigkeit der angebotenen Entgeltumwandlung
im Vergleich zu anderen Vorsorgem�glichkeiten an, so haf-
tet er selbstverst�ndlich daf�r, dass seine Aussagen richtig
sind. Deshalb lehnen zahlreiche Arbeitgeber einen entspre-

chenden Vorteilhaftigkeitsvergleich generell ab. Diese Hal-
tung ist durchaus verst�ndlich, da der Arbeitgeber zwar
moralisch und gesetzlich verpflichtet ist, dem Arbeitneh-
mer eine vorteilhafte Entgeltumwandlung anzubieten. In
der Regel reicht aber die Fachkenntnis der Personalbe-
treuer nicht aus, um wirklich einen fundierten Vorteilhaftig-
keitsvergleich mit anderen Anlagen vorzunehmen.
Dennoch ist eine Einzelberatung der Mitarbeiter in der Praxis
durchaus wichtig und zu empfehlen. Denn nur durch eine
Einzelberatung jedes einzelnen Mitarbeiters kann sicherge-
stellt werden, dass auch diejenigen Mitarbeitergruppen, die
einen besonders hohen Versorgungsbedarf haben, mit dem
Angebot zur Entgeltumwandlung erreicht werden k�nnen.

Beipiel
Die meisten Tarifvertr�ge im Einzelhandel sehen beispielsweise
eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung vor. Der Arbeitneh-
mer muss sich hierbei an dem Jahresbeitrag von ca. 300 e durch
Verzicht auf seine bisherigen verm�genswirksamen Leistungen
beteiligen. Allerdings muss der Arbeitnehmer einen Antrag stel-
len. Trotz dieser eindeutigen Vorteilhaftigkeit der weitgehend ar-
beitgeberfinanzierten Versorgung betr�gt die Beteiligungsquote
in zahlreichen Unternehmen lediglich zwischen 15–25 Prozent.
Das ist ein Beweis daf�r, dass viele Mitarbeiter einfach nicht be-
reit sind, sich »freiwillig« mit dem Thema Altersversorgung zu
besch�ftigen.

Haftung des Arbeitgebers für Verluste

In einem viel diskutierten Urteil des Arbeitsgerichtes Stutt-
gart vom 17.1.2005 (Az.: 19 Ca 3152/04) wurde ein Arbeit-
geber zum Schadensersatz verurteilt, weil er einen Arbeit-
nehmer nicht ausreichend �ber das Verlustrisiko bei
vorzeitiger K�ndigung der Entgeltumwandlung hingewie-
sen hat. Der Arbeitnehmer hatte einen Versicherungsver-
trag zur Entgeltumwandlung abgeschlossen und bereits
nach einem Jahr das Unternehmen verlassen. Der Versiche-
rer erstattete als R�ckkaufswert des Vertrags deutlich we-
niger als die eingezahlten Beitr�ge. Das liegt daran, dass
der Versicherer die Beratungs- und Einrichtungskosten ei-
nes Versicherungsvertrags �blicherweise mit den ersten
Beitragszahlungen verrechnet. In der Praxis wird dieses Ur-
teil h�ufig dahingehend interpretiert, dass derartige Tarife
nicht zur Entgeltumwandlung angeboten werden d�rfen.
Dies ist allerdings nicht der Fall, der Arbeitgeber muss den
Arbeitnehmer lediglich deutlich darauf hinweisen, dass er
bei fr�hzeitigem R�ckkauf der Versicherung, beispiels-
weise aufgrund K�ndigung des Arbeitsverh�ltnisses, er-
hebliche finanzielle Verluste haben kann.
Diese Verluste k�nnen verhindert werden durch Vereinba-
rung so genannter ungezillmerter Tarife, die keine Ab-
schlussprovision f�r den Berater vorsehen. Solche Tarife
k�nnen in der Praxis aber nur angewendet werden, wenn
der Arbeitgeber bereit ist, die Beratungsleistung zus�tzlich
zu verg�ten. Andernfalls ist eine qualifizierte Beratung vor
und bei Abschluss des Vertrags nicht darstellbar.
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Ein modernes Versorgungswerk sollte flexible Beitragszah-
lungen erm�glichen, auch wenn der Arbeitgeber aus Ver-
waltungsgr�nden nur konstante Beitr�ge erm�glicht. Tarife
mit flexiblen Beitragszahlungen bieten erhebliche Vorteile.
So k�nnen z. B. außerordentliche Einmalzahlungen des
Unternehmens problemlos in den jeweiligen Vertrag einge-
bracht werden.

Wichtig: Flexible Beitragszahlung

Ein weiterer Vorteil besteht w�hrend entgeltloser Zeiten,
insbesondere w�hrend der Elternzeit, in der die Entgeltum-
wandlung in der Regel ausgesetzt wird. Bei »normalen« Ta-
rifen ist dann auch die Versorgung zu reduzieren. Dies
muss zwingend bei Abschluss der Vertr�ge verbindlich ver-
einbart werden, um arbeitsrechtliche Probleme zu vermei-
den. Nicht so bei den o. g. flexiblen Tarifen. Hier bleibt der
Versicherungsschutz in voller H�he erhalten, auch wenn
keine weiteren Beitr�ge bezahlt werden.
Zahlreiche Mitarbeiter haben in der Vergangenheit Direkt-
versicherungen zur Entgeltumwandlung abgeschlossen,
die nach § 40 b EStG pauschal versteuert wurden. Diese al-
ten Vertr�ge haben zus�tzlich den Vorteil, dass die sp�tere
Kapitalzahlung dem Arbeitnehmer gew�hnlich steuerfrei
zufließt. Die Pauschalbesteuerung in Verbindung einer
steuerfreien Ablaufleistung ist heute nicht mehr m�glich.
Auch wenn die Belastung mit 20 Prozent Pauschalsteuer
auf den ersten Blick gegen�ber der steuerfreien Einzahlung
in eine neue Direktversicherung nachteilig erscheint, so
sind diese Vertr�ge in den allermeisten F�llen f�r die be-
troffenen Arbeitnehmer insgesamt vorteilhafter. Denn bei
diesen Vertr�gen bleiben s�mtliche Zinsertr�ge w�hrend
der gesamten Laufzeit v�llig steuerfrei. Zus�tzlich haben
die meisten bestehenden Betr�ge noch einen h�heren ga-
rantierten Rechnungszins als die neu abzuschließenden
Vertr�ge.
Auch wenn ein Mitarbeiter mit einem bestehenden 40b-Ver-
trag neu in das Unternehmen eintritt, sind deshalb viele
Arbeitgeber bereit, diese Vertr�ge unver�ndert weiterzu-
f�hren, um dem Arbeitnehmer den urspr�nglichen steuer-
lichen Vorteil zu erhalten.

Entgeltumwandlung für Führungskräfte

Die Entgeltumwandlung �ber eine Direktversicherung oder
Pensionskasse reicht insbesondere f�r F�hrungskr�fte h�u-
fig nicht aus, um ein angemessenes finanzielles Polster
f�rs Alter aufzubauen. Deshalb bieten zahlreiche Unterneh-
men ihren Mitarbeitern erg�nzende Entgeltumwandlungs-
m�glichkeiten an, beispielsweise durch Wertkonten. Dabei
verzichtet der Arbeitnehmer einfach auf Teile seines Ge-
halts, die der Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungs-
frei dem Wertkonto des Arbeitnehmers gut schreibt. Dieses
Wertguthaben kann sp�ter zur Finanzierung eines Vorruhe-
standes auch vor dem 60. Lebensjahr oder f�r einen Lang-

zeiturlaub verwendet werden. Bei K�ndigung des Arbeits-
verh�ltnisses wird das Wertguthaben an den Arbeitnehmer
ausgezahlt. Und im Todesfall kann das Guthaben im Ge-
gensatz zur betrieblichen Altersversorgung beliebig vererbt
werden. S�mtliche Auszahlungen sind steuer- und sozial-
versicherungspflichtig. Ein Wertkonto bietet dem Arbeit-
nehmer somit eine wesentlich h�here Flexibilit�t in der Ver-
wendung. Das ist insbesondere f�r F�hrungskr�fte wichtig,
wenn diese beispielsweise im Alter von 55 Jahren ihren
Arbeitsplatz verlieren und keine ad�quate neue Besch�fti-
gung finden. Arbeitet der Arbeitnehmer allerdings trotz
Wertkonto bis zum Rentenbeginn durch, so kann das ge-
samte Wertguthaben steuer- und sozialversicherungsfrei in

eine betriebliche Altersversorgung umgebucht werden, die
anschließend eine lebenslange Rente erbringt.

Gestaltungstipps für arbeitgeberfinanzierte betriebliche
Altersversorgung

Erfreulicherweise gibt es inzwischen wieder mehr Arbeit-
geber, die bereit sind, zus�tzlich zur Entgeltumwandlung
auch eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung einzu-
richten. Aber auch f�r Unternehmen, die seit vielen Jahren
�ber ein arbeitgeberfinanziertes Versorgungswerk verf�gen,
ist es an der Zeit, �ber eine Neugestaltung dieser Versor-
gungswerke nachzudenken. Denn die »alten« Versorgungs-
werke erf�llen heute oftmals nicht mehr die Anforderungen
der Mitarbeiter oder sind zu kompliziert und zu verwaltungs-
aufwendig. Die folgenden Gestaltungshinweise gelten so-
wohl f�r neu einzurichtende als auch f�r die Umgestaltung
bestehender Versorgungswerke.

Auswahl des Durchführungsweges

Von den f�nf zur Verf�gung stehenden Durchf�hrungswe-
gen bieten sich die Direktversicherung und Pensionskasse
am besten f�r die Entgeltumwandlung an. Denn diese bei-
den Durchf�hrungswege sind die verwaltungsm�ßig ein-
fachsten und auch diejenigen, die bei Arbeitgeberwechsel
am leichtesten zum neuen Arbeitgeber �bertragen werden
k�nnen.
So bleiben f�r die arbeitgeberfinanzierte Versorgung nur
noch die Durchf�hrungswege Unterst�tzungskasse oder
Pensionszusage. Aufgrund der R�ckstellungsbildung, die
zunehmend kritischer betrachtet wird, w�hlen viele Unter-
nehmen die r�ckgedeckte Unterst�tzungskasse. Bei die-
sem Durchf�hrungsweg zahlt der Arbeitgeber Zuwendun-
gen an eine Unterst�tzungskasse, die in exakt dieser H�he
wiederum zur Finanzierung von R�ckdeckungsversicherun-
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gen verwendet werden. Der Arbeitnehmer erh�lt sp�ter aus
der Unterst�tzungskasse exakt die Leistungen, die der Un-
terst�tzungskasse aus der R�ckdeckungsversicherung zu-
fließen.
Die Unterst�tzungskasse hat allerdings f�r den Arbeitgeber
einen entscheidenden Nachteil: Verl�sst ein Arbeitnehmer
das Unternehmen mit unverfallbaren Anspr�chen, so sind
die M�glichkeiten zur �bertragung des gebildeten Versor-
gungskapitals an den neuen Arbeitgeber sehr stark be-
schr�nkt. In der Praxis funktioniert eine solche �bertra-
gung nur bei relativ geringen Verm�genswerten innerhalb
der Unterst�tzungskasse. H�here Werte muss der Arbeit-
geber auch f�r den ausgeschiedenen Arbeitnehmer inner-
halb der Unterst�tzungskasse bis zum Rentenbeginn bei-
tragsfrei fortf�hren. Um die Anzahl dieser F�lle m�glichst
zu reduzieren, hat es sich in der Praxis bew�hrt, Einzahlun-
gen in eine Unterst�tzungskasse erst nach f�nf Jahren Be-
triebszugeh�rigkeit zu t�tigen.
In der Vergangenheit war betriebliche Altersversorgung
eine Belohnung f�r die Betriebstreue des Arbeitnehmers.
Dementsprechend hatte ein Arbeitnehmer bei Ausscheiden
auch einen unverfallbaren Anspruch, der sich nicht an der
H�he der eingezahlten Beitr�ge, sondern an der erbrachten
Betriebstreue orientierte. Moderne Versorgungswerke wer-
den heute allerdings eher als zus�tzliche Verg�tung ange-
sehen. Deshalb sind Arbeitgeber h�ufig nicht bereit, bei
Ausscheiden eines Arbeitnehmers noch zus�tzliche Zahlun-
gen zu leisten. Um dies sicherzustellen, empfiehlt sich die
beitragsorientierte Leistungszusage.

Übliche Versorgungsleistungen der Versorgungswerke

�ltere Versorgungswerke sehen h�ufig Versorgungsleistun-
gen bei Alter, Tod und Berufsunf�higkeit vor, sowie zahl-
reiche Sonderregelungen f�r besonders bed�rftige Mitar-
beitergruppen im Unternehmen. Diese Versorgungswerke
verursachen heute einen enormen Verwaltungsaufwand,
der einfach vermieden werden kann. Verzichtet beispiels-
weise ein Versorgungswerk vollst�ndig auf Hinterbliebenen-
und Berufsunf�higkeitsleistungen, so sinkt der Verwal-
tungsaufwand erheblich. Gleichzeitig steigt bei konstantem
Aufwand die m�gliche Altersrente f�r den Arbeitnehmer,
was zus�tzliche Motivationseffekte bringt. Außerdem sind
auch zuk�nftige notwendige Ver�nderungen der Versor-
gung umso leichter umsetzbar, je einfacher die Versorgung
gestaltet ist.
Auch f�r den Arbeitnehmer macht der Verzicht auf eine Hin-
terbliebenen- oder Berufsunf�higkeitsversorgung durchaus
Sinn. Denn die Leistungen dieser Versorgung m�ssten voll
versteuert werden. W�rde der Arbeitnehmer die entspre-
chende Versorgung seiner Hinterbliebenen oder f�r den

Fall der Berufsunf�higkeit privat vornehmen, so w�rde der
relativ niedrige Risikobeitrag zwar aus versteuerten Ein-
kommen finanziert, die Versorgungsleistung w�rde aber
steuerfrei oder nur mit dem Ertragsanteil besteuert zuflie-
ßen.

Fazit

Die vorstehenden Ausf�hrungen haben gezeigt, dass be-
triebliche Altersversorgung wesentlich mehr ist als nur Ent-
geltumwandlung. Ein optimales Versorgungswerk sollte
umfassende Leistungen bieten, f�r den Arbeitgeber einfach
zu verwalten sein und dem Arbeitnehmer attraktive Versor-
gungsleistungen erm�glichen. Das wiederum ist nur m�g-
lich, wenn s�mtliche Komponenten der betrieblichen
Altersversorgung beziehungsweise der erg�nzenden Ent-
geltumwandlung durch Wertkonten sinnvoll miteinander
kombiniert werden.

Beipiel
In einem bundesweit t�tigen Unternehmen wurde beispiels-
weise folgendes Vier-Stufen-Modell unter Einbeziehung von
Wertkonten umgesetzt:
Stufe 1: Arbeitgeberfinanzierte Unterst�tzungskasse
Der Arbeitgeber zahlt j�hrlich einen gehaltsabh�ngigen Beitrag
in eine r�ckgedeckte Unterst�tzungskasse zur Finanzierung ei-
ner lebensl�nglichen Altersrente.
Stufe 2: bAV-Entgeltumwandlung
Jeder Arbeitnehmer hat zus�tzlich die M�glichkeit per Entgelt-
umwandlung bis zu 2.520 e steuerfrei in eine Direktversiche-
rung einzuzahlen.
Stufe 3: Wertkonten
Jeder Arbeitnehmer kann aus seiner j�hrlichen Sonderzahlung
einen nahezu beliebigen Betrag in ein Wertkonto investieren.
Dieser Betrag wird nach den W�nschen der betroffenen Arbeit-
nehmer j�hrlich neu festgelegt.
Stufe 4: Private Risiko-Lebensversicherung
Die Absicherung der Versorgungsf�lle Berufsunf�higkeit und
Todesfall erfolgt aus steuerlichen Gr�nden �ber private Ver-
sicherungen der jeweiligen Arbeitnehmer.
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